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Rundschreiben Betriebswirtschaft/Technik 2007-3

Elektronische Offenlegung von Jahresabschlissen (EHUG)
e Wie funktioniert die Veroffentlichung, was muss ich tun?
e Was muss zwingend vero6ffentlicht werden?
e Was kann die WTS fur Sie tun?

Wir hatten Sie bereits in unserem letzten Rundschreiben Uber die Verpflichtung zur elekt-
ronischen Offenlegung ihrer Jahresabschlisse informiert und empfohlen zur Kostenein-
sparung nur die notwendigen Pflichtangaben zu veréffentlichen.

Bei der elektronischen Verdffentlichung haben wir aus Einreichungen, die wir selbst vor-
genommen haben und aus Anfragen von Unternehmen folgende Problemkreise identifi-
Ziert:

1. Wie funktioniert die Vero6ffentlichung, was muss ich tun?
2. Was muss zwingend veroffentlicht werden?

1. Wie funktioniert die Verdéffentlichung?

Zunachst missen Sie sich beim ebundesanzeiger (www.ebundesanzeiger.de) registrieren.
Im Rahmen der Registrierung erhalten Sie dann ein Passwort zugeschickt, mit dem Sie
sich anmelden kdnnen.

Nachdem Sie das Passwort erhalten haben, konnen Sie sich als Kunde anmelden. Haben
Sie sich bereits als Kunde angemeldet, kbnnen Sie einen Veréffentlichungsauftrag ertei-
len, wenn Sie das Feld ,eBanz-Auftrage“ anklicken.

Fur die Veroffentlichung des Jahresabschlusses klicken Sie in dem Kasten ,Rechnungsle-
gung/Finanzberichte" das Feld ,Jahresabschlisse/Jahresfinanzberichte" an.

Auf der nachsten Seite wird nochmals angezeigt, welches Feld Sie ausgewahlt haben.

Auf der folgenden Seite missen Sie den Verdoffentlichungstyp auswahlen, bei der Jahres-
abschlussvero6ffentlichung ware dies ,Jahresabschluss/Jahresfinanzbericht".

Danach kénnen Sie auf der Folgeseite endlich ihre Dateien, die Sie veroffentlichen wollen,
auswahlen. Es ist zu empfehlen, dass Sie die Dateien vorher bereits auf Inrem Rechner in
einem gesonderten Ordner ,Veroffentlichung” bereitgestellt haben.

Im 1. Schritt wahlen Sie jetzt eine der zu veroéffentlichenden Dateien aus z. B. |hre Bilanz-
datei.

Im Schritt 2 missen Sie jetzt dieser Datei eine Bezeichnung zuordnen, in unserem Bei-
spiel also ,Bilanz“. Sie kdnnen auch alle zur Vertffentlichung bestimmten Dateien in einem
Dateiordner zusammenfassen; in diesem Fall wéhlen Sie unter Schritt 2 ,vollstandiger Ab-
schluss”. Dies ist u. E. aber nur bei kleinen Kapitalgesellschaften sinnvoll. Bereits bei mit-
telgroRen Kapitalgesellschaften ist die Zusammenfassung nicht sinnvoll bzw. méglich, weil
Sie dann Word- und Excel-Dateien haben. Hier sollten Sie fir jede zu verodffentlichende
Information eine separate Datei vorsehen.

Schritt 3 entfallt in der Regel, weil Sie die Datei nicht mit einer elektronischen Signatur
versehen.
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In Schritt 4 laden Sie dann die in Schritt 1 ausgewahlte Datei hoch. Nachdem Sie die Datei
hochgeladen haben, beginnen Sie wieder mit Schritt 1, bis Sie alle Dateien, die Sie verof-
fentlichen wollen, hochgeladen haben. Dann klicken Sie auf das Feld ,Weiter”, das sich
unten rechts auf der Seite befindet.

Es werden dann noch einige statistische Fragen gestellt, aus denen vermutlich errechnet
wird, zu welcher GrofRenklasse das veroffentlichende Unternehmen zahlt. Nachdem Sie
dann noch Informationen zur Rechnungsstellung kontrolliert haben, missen Sie am Ende
nochmals bestatigen, dass die Dateien veroffentlicht werden sollen. Das ist wichtig, da
ohne diese Bestatigung der Auftrag nicht angenommen wird. Am Ende kdnnen Sie dann
noch die Auftragsbestéatigung ausdrucken.

Darauf sollten Sie bei der Vorbereitung Ihrer Dateien fur die Verdffentlichung achten:

e Die Dateien durfen keine Makros enthalten.
Makros kénnen Sie aus Excel-Dateien entfernen, wenn Sie die gesamte Seite mar-
kieren, dann auf kopieren klicken und anschlieRend ,Inhalte einfUgen/Werte* Kli-
cken.

e Ausblendungen werden bei der Verdffentlichung im Bundesanzeiger nicht er-
kannt.
Die einzureichende Excel-Datei darf keine Ausblendungen enthalten, gerade im
Anhang oder wenn Sie Vorlagen verwenden, sind haufig Ausblendungen enthalten.
Wenn Sie diese nicht 16schen, werden diese verdffentlicht. Dies fihrt zu héheren
Veroffentlichungskosten aber auch dazu, dass Sie Texte verdffentlichen, die nicht
Bestandteil Ihres Jahresabschlusses sind und zusétzlich den verdéffentlichten Text
verfalschen.

e Grafiken im Lagebericht
Haufig wird der Lagebericht durch Grafiken und Schaubilder etwas leserfreundli-
cher gestaltet. Da Grafiken bei der Einreichung ggf. kostenpflichtig vom Bundesan-
zeiger nachbearbeitet werden mussen, sollte der Lagebericht zukinftig keine Grafi-
ken enthalten. Grafiken kdnnen Sie weiterhin im Geschéftsbericht veroffentlichen,
sollten aber nicht Bestandteil des Lageberichts werden. Bilder, die Sie im Ge-
schéftsbericht zur Ausschmiickung des Lageberichts verwendet haben, sind nicht
veroffentlichungspflichtig. Im Lagebericht enthaltene Tabellen sind zu verdéffentli-
chen. Sollten Sie nicht verpflichtet sein Ihren Lagebericht zu veréffentlichen, brau-
chen Sie selbstverstandlich keine Anderungen in lhrem Lagebericht vornehmen.

2. Was muss zwingend vero6ffentlicht werden?

Bereits in unserem BWL-Rundschreiben 2007-2 (www.wts-vbw.de/Aktuelles & Downlo-
ads/BWL-Rundschreiben) haben wir Sie dariiber informiert welche Angaben je nach Ge-
sellschaftsform und GroRRenklasse gemaR § 267 HGB zwingend zu vertffentlichen sind.
Wir geben hierzu folgende erganzende Hinweise:

Grundsatzliches

Der Jahresabschluss ist in der Form offen zu legen, in der er aufgestellt bzw. gepruft wur-
de. Gesetzliche Erleichterungen fur die (gréRenabhangige) Offenlegung kénnen in An-
spruch genommen werden. Auch wenn unter Umstanden im Jahresabschluss falsche Be-
zeichnungen, Uberschriften, etc. enthalten sein sollten, mussen diese veroffentlicht wer-


http://www.wts-vbw.de/Aktuelles%20&%20Downloads/BWL-Rundschreiben
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den. Veranderungen gegeniber dem aufgestellten Jahresabschluss dirfen bei der Verof-
fentlichung nicht vorgenommen werden.

Verbindlichkeitenspiegel

Kleine und mittelgrof3e Unternehmen haben keinen Verbindlichkeitenspiegel einzureichen.
Es ist aber der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jah-
ren und der Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten zu vermerken. Wenn man
sich dazu entschlief3t den Verbindlichkeitenspiegel nicht zu vero6ffentlichen, ist beispiels-
weise folgender Text in den zu verdffentlichenden Anhang aufzunehmen:

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be-
tragt € .......... (Vorjahr € ......... ). Vom Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten sind € .........
(Vorjahr € ........ ) durch Grundpfandrechte (bzw. sofern andere Sicherungen gegeben sind,
diese bitte angeben) gesichert.

Restlaufzeit der Forderungen gréfRer 1 Jahr bei kleinen Kapitalgesellschaften

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bei jedem
gesondert ausgewiesenen Posten im Anhang zu vermerken und offen zu legen (§ 268
Abs. 4 HGB).

Angabe zu den in den unfertigen Leistungen enthaltenen Betriebskosten

Nach der Formblattverordnung sind die in den Unfertigen Leistungen enthaltenen umlage-
fahigen Betriebskosten in der Bilanz oder im Anhang auszuweisen. In der Regel erfolgt
der Ausweis im Anhang und ist deshalb auch von kleinen Unternehmen offen zu legen.

Ricklagenspiegel

Genossenschaften (8§ 337 HGB) und Aktiengesellschaften (8 152 Aktiengesetz) haben den
so genannten Rucklagenspiegel zu erstellen, der entweder in der Bilanz oder im Anhang
angegeben werden kann. In der Regel werden die Einstellungen in bzw. Entnahmen aus
den Rucklagen bei Genossenschaften in der Bilanz gezeigt. Auch wenn Sie nur die Bi-
lanzposten mit romischen Ziffern verdffentlichen, so sind dennoch die Angaben Uber die
Entwicklung der Ricklagen zu machen. Das sollten Sie als Genossenschaft oder AG nicht
vergessen.

Hat eine GmbH in den Anhang einen Riicklagenspiegel als freiwillige Angabe aufgenom-
men, so muss er veroffentlicht werden. Wir empfehlen deshalb auf die Angabe eines
Ricklagenspiegels zukilnftig zu verzichten. In die von uns erstellten GmbH-Bilanzen wer-
den wir zukunftig keinen Ricklagenspiegel mehr aufnehmen. Wohlgemerkt, dies gilt nur
bei GmbHSs, nicht bei Genossenschaften.

Datum und Unterzeichner des Jahresabschlusses
Bitte vergessen Sie nicht das Datum und die Unterzeichner des Jahresabschlusses am
Ende des Anhangs aufzufuhren.

Hinweis auf Verdffentlichungserleichterungen

Haben Sie den Bestétigungsvermerk offen zu legen (grol3e Genossenschaft, mittelgrol3e
und groRRe Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB) und Sie nehmen die Offenlegungser-
leichterungen in Anspruch, so haben Sie darauf hinzuweisen, dass der Bestéatigungsver-
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merk sich auf den vollstandigen Jahresabschluss bezieht (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 HGB). Da fur
groBe Unternehmen keine Verdffentlichungserleichterungen bestehen und mittelgroRRe
Genossenschaften den Bestatigungsvermerk nicht einzureichen haben, hat diese Rege-
lung faktisch nur fir mittelgroRe GmbHs und AGs Bedeutung.

Mittelgro3e Kapitalgesellschaften sollten deshalb bei der Einreichung des Bestatigungs-
vermerks vor dem Bestatigungsvermerk folgende zusatzliche Angabe machen:

Der folgende Bestatigungsvermerk bezieht sich auf den vollstandigen Jahresabschluss. Wir
weisen darauf hin, dass der Jahresabschluss wegen der Inanspruchnahme von Erleichterungen
nur teilweise offen gelegt wird (8 328 Abs. 1 Nr. 1 HGB).

3. Unsere Leistungen fur Sie

Wir haben Mustervorlagen fur die Offenlegung bei kleinen GmbHs und Genossenschaften
und fur mittelgrole GmbHs und Genossenschaften erstellt. Diese stellen wir lhnen auf
Anfrage gerne als Excel-Datei unentgeltlich per e-mail zur Verfiigung. Bitte beachten Sie,
dass es sich nur um Muster handelt, die ggf. bei Ihrem Unternehmen bestehende Beson-
derheiten nicht berlcksichtigen. Eine Haftung fiir diese Mustervorlagen kénnen wir des-
halb nicht ibernehmen.

Gerne Uberfihren wir Ihren Abschluss, den Sie uns in Papierform, noch besser aber als
Datei zu Verfugung stellen in eine verklrzte (EXCEL) Offenlegungsdatei. Fir unsere Leis-
tungen hierflr berechnen wir pauschal 150,00 € zuzlglich Umsatzsteuer. Bei Unterneh-
men die uns mit der Erstellung der Handelsbilanz beauftragt haben, vermindert sich unser
Honorar auf 100,00 € zuziglich Umsatzsteuer.

Gerne reichen wir die Datei dann auch beim ebundesanzeiger ein. Hierfir kommt ein Ho-
norar von 50,00 € zzgl. USt zur Abrechnung. Die Kosten fur die Vero6ffentlichung im ebun-
desanzeiger werden Ihnen dann direkt vom ebundesanzeiger zuséatzlich in Rechnung ge-
stellt. Eine Uberpriifung der uns iibermittelten Dateien findet in diesem Falle ausdriicklich
nicht statt.

Ein Vordruck fir die Auftragserteilung liegt diesem Rundschreiben bei. Wenn wir also die
Erstellung einer Offenlegungsdatei fir Sie Ubernehmen und auch beim ebundesanzeiger
einreichen sollen, so sind dies bei den Auftragspositionen anzukreuzen.

Genossenschaften haben die Prifbescheinigung elektronisch im Genossenschaftsregister
einzureichen. Auch dies tGbernehmen wir gerne fir Sie. Das Honorar hierfir betragt eben-
falls 50,00 € zzgl. USt. Bei GmbHs kénnen wir z. B. die Anderung in der Zusammenset-
zung des Aufsichtsrates oder der Gesellschafter (8§ 40 GmbHG) fur Sie anmelden.

Soll bei Genossenschaften auch die Einreichung der Prufungsbescheinigung im Genos-
senschaftsregister gemacht werden, ist auf der Auftragserteilung auch diese Position an-
zukreuzen.



	Datum und Unterzeichner des Jahresabschlusses 
	Hinweis auf Veröffentlichungserleichterungen 
	3. Unsere Leistungen für Sie 


